
Oer Sal Schwiebus
CSin Abfchnitt kurbranden ßurgi{éßef Toleranzpolitik

—16

Der Kreis Schwiebus, eın zwischen der Kurmark und dem ebenfalls bran=
denburgischen Fürstentum TOssen gelegener Teil des Fürstentums Ogau,
WarTrT einmal Destimmt, für Schlesien eine bedeutende Rolle spielen,
indem 1Ne wichtige Ursache bildete für eine opannung zwischen Branz=
denburg=-Preußen und Österreich, die schließlich ZUr Eroberung Schlesiens
durch Preufßen führte Da gerade 17 der Gegenwart diese Besitznahme
CIn dazıu benutzt Preufßßen alıs einen Raubstaat brandmarken, VEeT:
ohnt sich, den geschichtlichen Tatsachen auch einmal V O  5 der Schwie=
buser Angelegenheit :UuSs auf den rund gehen, zeigen, daß
tatsächlich das Haus Osterreich Se1n Verhalten 1n dieser Frage das
Entstehen e1INEeSs Gegensatzes zwischen ihm und dem hbis Zeiten König
Friedrich Wilhelms kaisertreuen Hauses Brandenburg=Preußen begün:
stigt Aat, der schließlich für \d.'iE Auslösung des kriegerischen Konfliktes m1t=
verantwortlich aT. Die Geschichte der hier ehandelten ach+ Jahre, da
Schwiebus Kurbrandenburg gehörte, bietet gleichzeitig eın Beispiel
für die Toleranzpolitik der etzten beiden brandenburgischen Kurfürsten.
Am Oktober 5537 wurde zwischen Joachim I1 VO  3 Brandenburg und
riedrich 11 VO  3 Liegnitz=Brieg=-Wohlau e1nNne Erbverbrüderung beschlossen,
nach welcher beim Aussterben des Mannesstammes der kurfürstlichen
Linie Brandenburg die böhmischen Lehen des brandenburgischen Hauses
(Crossen, Züllichau, Cottbus Urn einıgje kleinere Herrschaften) die lieg:  e  S
nıtzer Piasten, e1M Aussterben der Jetzten die Herzogtümer Liegnitz, Brieg,
Wohlau „und Was dazu vehörte“ Brandenburg fallen sollten. 7 war
erkannten König Ferdinand VO!  5 Böhmen und SELNE Nachfolger als Lehn=
herren e Vereinbarung nicht all, doch hielten sich die schlesischen Her=
zöge \d\i€ Erbverbrüderung yebunden mıit Rücksicht darauf, da{fß ihnen
König Wladislaus VO  } Böhmen 131 das freie Verfügungsrecht ber
Land un Leute zugestanden hatte, en Privileg, das VO  j König wig
ET ZR und K5ZE erneuer J5n VO  3 Ferdinand 1520 wenigstens allge:
meın bestätigt worden WAarT, \d aß für den Fall des Aussterbens des
Piastenhauses eN11.l Konflikt Brandenburg ÖOsterreich unvermeidlich WAar.
Zau den umstrittenen Gebhieten trat noch das Fürstentum Jägerndorf mit
den Herrschaften Beuthen und Oderberg, die Joachim Friedrich erhalten
atte Während: Beuthen und Oderberg bereits 1617 un 1618 durch
Rechtsverfahren der böhmischen Krone zugesprochen wurden, ZUS der
Kaiser Jägerndorf VO  5 Johann Georg gCmH dessen Parteinahme für Fried=

91



rich VO  - der Pfalz eın und verlieh dem Fürsten VO  $ Liechtenstein,
Was aber VO  3 Brandenburg nicht anerkannt wurde‘).
Als !] November 1675 mi1t dem Tode VO  3 Herzog Georg Wilhelm das
Haus Liegnitz=Brieg=-Wohlau ausstarb, nahm Kaiser Leopold als König
VO:  3 Böhmen die Fürstentümer als verfallene Lehen der Söhmischen Krone
1n sSelInen Besitz. Brandenburg ieß aber seinerseits d nichts ermangeln,

e1mM kaiserlichen Oofe wegen SE1INEeSs Nachfolgerechts vorstellig
werden. LDie aufenpolitische Lage und SEe1INe Kriegszüge verhinderten den
Kurfürsten Friedrich Wilhelm anfangs, SE1Ne Ansprüche mıit Nachdruck
geltend machen, ebenso W1Ie sich auch der Kaiser sch der Kriegszeiten
entschuldigte, ach deren Beendigung die Klärung des Falles ach dem
Grundsatz der Billigkeit erfolgen SO.  e Schließlich ertorderte die
politische Lage, mit dem Brandenburger einem UÜbereinkommen BC=
langen, „„alle Differenzen un Prätensionen auf einmal AaQaUus dem Wege

räumen“ ih; für eın Bündnis gewinnen, und bequemte sich
Leopold dem 1ın Berlin abgeschlossenen Defensionstraktat VO März
1686, worıin Eriedrich Wilhelm, allen Streit beseitigen, für sich
und SEINE Nachkommen allen Ansprüchen auf die Herzogtümer Liegnitz,
Brieg, Wohlau U: Jägerndorf entsagte und dafür den Kreis Schwiebus
als böhmisches Lehen erhielt, 198027 auch höchst uUungern das Haus
Brandenburg einen Fuf 1n Schlesien setzen Unı einen mächtigen C VaNnge=
ischen Fürsten seinen Glaubensgenossen daselbst lassen wollte®).
Zur gyleichen e1it jedoch entspann sich den Kurprinzen Friedrich e1in
Ränkespiel. Der Kurfürst hatte nämlich 1n einNem JTestament VO' >6 Ja:  -
ILLLaT 1686, das gyeheimgehalten 1808l LLUT dem Kaiser ZUT Bestätigung mit:
geteilt worden WAar, Teile SE1INES Staates als erbliche Statthalterschaften be=
stimmt, wobei die Oberhoheit dem Kurfürsten verbleiben sollte. Seine
Absicht War, die Prinzen durch fürstliche Ausstattung davor bewahren,
sich, WI1Ee damals viel geschah, durch Aussicht auf glänzende Versorgung

Übertritt 1n die katholische Kirche verlocken lLassen. Von diesem
1 estament wurde der Kurprinz, der mıit seiner Familie nicht 1mM besten
Einvernehmen stand, durch den kaiserlichen CGesandten Berlin, Baron
Fridag Gödens, unterrichtet. Friedrich, der eın  7 Gegner der französischen
und Freund der österreichischen Allianz WAarT, wurde ferner glauben gemacht
daß der Kurfürst sich auSs dem Reichsverband lösen versuche, daß 1119  .
kurfürstlicherseits auf die Abtretung des Treises Schwiebus 1NUur deshalb
bestehe, weil ihm dies VO  >} Frankreich suggeriert würde, und daß durch
diese Machenschaften das IL Reich, ‚esonders aber das Kurhaus Schaden
leide Man ieß ih: auch wIissen, daß der zwischen Kaiser und Kurfürst SCc=schlossene Traktat kaiserlicherseits LLUT dann unterzeichnet würde, wenn
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Friedrich nach dem Tode vd€5 Kurfürsten den Kreis Schwiebus zurück=
geben würde. Der Kurprinz, der «den Staatsgeschäften bisher überhaupt
och nicht hinzugezogen worden WarT, die brandenburgischen Rechtsan=
sprüche och nicht u kannte Unı außerdem den Kurfürsten ern
1n der kaiserlichen Allianz gesehen hätte, x ab den Vorschlägen Gehör und
unterschrieb 28 Februar 1686 einen VO  3 Baron Fridag vorgelegten
Revers, der ih: verpflichtete, Schwiebus gegen e1Ine Geldsumme VO  3

LO  Ö OO  O Talern nach dem Tode Friedrich Wilhelms zurückzugeben. Dabei
mu{fste dem Gesandten versprechen, mit keinem, auch nicht SEINEM Ver:
Trauten Danckelmann, VO  3 der Sache sprechen, W as bedeutete, 1d)83
sich bei niemand Kat holen konnte. Ist dann unterzeichnete der kaiser=
liche Bevollmächtigte den mıiıt dem Kurfürsten geschlossenen Traktat®).
Das Fürstentum Glogau gehörte aılc sogenanntes Erbfürstentum dem
Teile Schlesiens, jede öffentliche Religionsübung der Protestanten VeTl:

boten Wal, Wds uUuMNSsSsSOo schwerer WO82, als das Land fast evangelisch
WarTr Unı ungeachtet des auf S1e ausgeübten Druckes uch blieb. Wollten
die Evangelischen ZU Gottesdienst, mulßflten S1e die brandenburgischen
Grenzkirchen aufsuchen. Es xab kein evangelisches Schulwegsen. Um diesen
Zustand verewigen, legte der alser dem Kurfürsten die Bedingung
auf, „die katholische Religion und augsburgische Confessions= Ver=
wandten 1n dem St+ande und Exercitio Religionis, wW1e solches jetzo 1mM Kreise
ist, ungekränkt erhalten und 1n specle die darinnen wohnenden Geistlichen,
Was Standes und Würden die sein, bei ihren Rechten unı Besitz gelassen
werden SO  n
Als erste Mafßnahme für die Protestanten befahl der Kurfürst, nachdem

erfahren hatte, Stadt und Land der evangelischen Religion zugetan
und ach eInem Prediger verlangten, durch Erlaß Oktober

1686 der neumärkischen Kegierung, 1d€1' der Kreis verwaltungsmäßig unter:

stand, einen solchen anzustellen. Da keine Kirche ZUT Verfügung stand,
sollte auf dem Schwiebuser Rathaus predigen und die Sakramente eETiI=

teilen. Der Inspektor 1 Züllichau (Herzogtum Crossen) sollte die | Henst:  -  =
aufsicht ber ih: haben und ihm bis auf weıteres bei der Erteilung der
Sakramente helfen. 1e Kosten £ür den Prediger übernahm die kurfürst=
liche Amtskasse®). Für Se1INe Berufung stellte der Kurfürst folgende Grund=
catze auf Er mu{l vemäßigt, gyeschickt und anständig sSe1In und sich mıit
den Katholiken vertragen, agen und Verdrießlichkeiten e1ıtens
der Katholiken verhindern Uunı| die evangelische Gemeinde g:
wınnen Un S1e durch Zuzug aus dem angrenzenden Polen un Schlesien
anwachsen lassen und verhindern, die Evangelischen rund
ZUT Klage hätten oder sich SAr AaUus Enttäuschung mit den Katholiken
zusammentäten‘)
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Schon vorher hatten sämtliche evangelischen Untertanen der Erbherrschaft
des Klosters Paradies (das Städtchen Liebenau Urn die Dörfer Neuendörtf=
chen, Rinnersdorf und eimnitz) eine Eingabe überreicht: „Daßf der Große
Gott 198885 unter dem finsteren Papsttum 1n langer eit art bedrängte
evangelischen Christen nunmehro gnädigst angesehen und unter
glorwürdigste Kegierung kommen lassen, haben SEe1INeT göttlichen Maje:  —
stat WIULT herzinnigst Lob, Preis und sagen”. Sie hoffen, da{s ihr
Verlangen ach gottseliger Erziehung der Kinder kurfürstlicherseits estillt
und ihre Geele beruhigt werden könne, da c1e annehmen mussen, dafß der
Abt+ des osters ihnen dabei nicht behilflich Se1Nn werde, und bitten, da{fiß
1n jedem Kirchspiel ein evangelischer Seelsorger unı Küster angestellt
werde, damit e nicht weiterhin die Seelsorge unter großen Umständen
und Kosten 171 der Nachbarschaft suchen mussen nd die Kinder C VaISC=
lisch erziehen lassen können®). Der Verweser des Herzogtums CTrossen,
Geh Rat V OI Brandt, befürchtete, daß und Konvent des Klosters sich
widersetzen wünrden, 1Ne solche Mafßnahme als Reformationsakt g=
ertet U ‚.adurch der evangelischen Religion anderorts mehr geschadet
als hier geholfen werden konne, Un schlug VOÖT, die Sache hinzuziehen
und das Kloster allmählich wen1igstens ZUr Duldung einer solchen Ma(=
ahme überreden. Hofrat Joachim Scultetus stimmte dem bei mit dem
Bemerken, die Bauern des Klosters könnten sich des städtischen Predigers
mitbedienen, da ihre Dörter LLUT 11/> Meilen VO:  . der Gtadt entfernt seien?)
Der Kurfürst selbst sprach sich für die Einsetzung e1INes evangelischen Pre=
digers AUS, da schon 1624 der Fall SCWESEN G1 'LIT\\d die Ansicht VOeT=

trat, dafß C wWenn INnan ihn nicht bald einsetze, spater och schwerer sSe1n
wüuürde. Darum sollte sich der VO!] ihnen 11 Auge gefaßte Prediger bei ihm
einfinden, INSIruer werden, wlieweit die Sakramente erteilen un
WLLE üich die klösterliche Obrigkeit verhalten solle, damit diesem
VO  5 sSeINen Rechten nichts entzogen werde. Der Pastor sollte auch aufßer=
halb des Klosterbereichs wohnen jeweils geholt werden. Vorher collte
der katholische Priester unterrichtet werden. Da das Kloster aum die Kir=
chen ZUT Verfügung t+ellen würde, sollte der Geistliche 1n die Häuser vehen.
Es kann den Evangelischen nicht verwehrt werden, durch eın oder wel
Küster aus der Nachbarschaft die Kinder unterrichten lassen. Sie mMUS=
SE aber friedfertig Se1Nn und diem Kloster mit dem notigen Respekt begeg=
nen Glockenläuten bei Beerdigungen kann ihnen nicht versagt werden
wobei unwichtig ist, ob durch katholische oder evangelische Küster
geschieht Die auptsa: ist, daß die Läutegebühr nicht hoch 1St, We
halb ihnen eıne Stolgebührenliste zugesandt werden coll Bis dahin sollen
S1e sich ach einer 3 der katholischen Geistlichkeit übersandten Liste
richten und sich nicht übervorteilen lassen. In einem T13: betreffs der Dortf=
bewohner des reises Schwiebus WI1eS die neumärkische Kegie=
8) Publ 345, 346
9) Publ 347, 348



TUIV AIl, dafür SOTSECIL, die Religionsübung 1m gegenwärtigen
Stande verbleibt Es 1st den Evangelischen nicht verwehrt, sich der Sakra:
mente Uun! der Prediger für \d118 Kranken anderswo bedienen. och ist
dies den katholischen Geistlichen ihres Ortes mitzuteilen, un sind
ihnen die Stolgebühren dafür entrichten!®),.

Ungeachtet der KRichtlinien für die Evangelischen kam D

1687 1NerTr Beschwerde des 'bts den Kurfürsten, nachdem die Ein=
wohner VO  3 Liebenau einen protestantischen Geistlichen „muit Gewalt und
affen 1mM OUOrt eingeholt hatten. Der Kurfürst verschaffte dem Abt UI1l:  =  =

gehend Genugtuung. Er ordnete anı, ih:; durch den Geh Rat Paul Fuchs
vernehmen und den Fall durch die neumärkische Regierung Ort un
Stelle untersuchen lassen. Er drückte seine Unzufriedenheit über das
Verhalten der Liebenauer UuSs und befahl, ihre Eigenmächtigkeiten abzu=
stellen, da wünschte, die Vereinbarung mit dem Kaiser unbedingt
innegehalten werde. Die Liebenauer sollten den Abt und selnen Konvent
als Obrigkeit anerkennen, den schuldigen Gehorsam leisten, das
Predigen der Gtadt abstellen und dem eingesetzten ordentlichen
katholischen Pfarrer die schuldige Achtung erwelsen. Dazu ollten S1€e
das angefangene Pfarrhaus un andere notwendige Gebäude ohne Wider=
spruch vollenden, die verfallenen Gebäude wieder herstellen un: sich aller
Tätlichkeiten enthalten. Im übrigen 1st den Protestanten, wWEe11n G1e den
Katholiken die Stolgebühren bezahlen, icht verwehrt, die GSakramente
außerhalb empfangen und sich atuıch der Prediger ZUT Iröstung der -  =  Kran:
ken bedienen11!). War Friedrich Wilhelm gewillt, die Rechte der schwie=
buser Katholiken 1n Religion und Gottesdienst unbedingt wahren,
bestand doch auf seinen Rechten als Landesherr un oberster Bischof
SE1INESs Landes Da sich die neumärkische Regierung 1 unklaren WAar, ob
die Katholiken 1n Schwiebus die Bußtage wW1e 1n den übrigen brandenbur=
xischen Landen mitzufeiern hätten, tellte folgende Grundsätze heraus:
Wenn auch die atholiken 1n Religion Gottesdienst gyemäfß dem Inhalt
des Vergleiches ungekränkt lassen sind, sind S1e dennoch verpflichtet,
die kurfürstlicherseits angeordneten Buß= und Bettage, Dankfeste, Fürbitten

dgl mitzufeiern und, wIıe 1n den übrigen Landen, im ordentlichen Kirchen=
gebet des Kurfürsten und seiner Familie gedenken Seine Rechte als
oberster Bischof und Landesherr (jura 1in ecclesiasticis et politicis) stehen
ihm auch 1mM Kreise Schwiebus Z und annn icht gestatten, da{fß etwa die
Katholiken VO!  } einem auswaärtigen Geistlichen abhängig sind. S5ie haben
sich lediglich ih: der >d16 neumärkische Kegierung halten Unı Be=
schwerden bei ihm vorzubringen!?), Bald ereignete sich der Fall, daß auf
Anordnung VO:  3 Kegierung und Konsistorium der Pfarrer Mühlbock 1n

10) Publ. 348—450. Erl V 11 686.
11) Publ. 351—353.
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Eisen gelegt un durch Soldaten in Begleitung dies Nachrichters auf die
Festung Küstrin gebracht wurde. Der Dekan des Bischofs VO Breslau be=
zeichnete als Eingri£fif 1n die bischöfliche Gerichtsbarkeit und ldll€ Immuni=
tat VO!  5 allen weltlichen Gerichtsverfahren und alls Versto{f den
schwiebuser Vergleich und versicherte, d falls dem Verhafteten eın Ver:
brechen nachgewiesen werden könnte, durch ein geistliches Gericht ab=
geurteilt würde. Dem Bischof erwiderte die Kegierung, da{fß die Verhaftung
durch die Schwere des Delikts erforderlich WAäLrl. Ta des Vergleichs 1st der
Kreis Schwiebus mıit allen Rechten und \d81' Hoheit 1 kirchlichen und at  =
lichen Dingen al Brandenburg abgetreten worden, un: die Verhaftung
gyeschah 1n kurfürstlichem Namen gen der ihm auch 1n diesem Gebiet
zustehenden LlLandesfürstlichen und bischöflichen Hoheit. Es ware ıne
zulässige Einschränkung dieser Hoheit, Wenn eın auswartiıger Geistlicher
berechtigt SEe1IN sollte, 1n diesem Kreise gerichtliche Nachforschungen A1l:  =
zustellen und über dessen Geistlichkei+t Gerichtsverfahren einzuleiten, und
der Kreis ware mehr eın beschwerlicher und verrufener als e1ın ZU:  =

träglicher und ehrbarer Ersatz für den Anspruch auf die schlesichen Herzog=
tümer‘?®).
Bald jedoch hatte der Kurfürst Veranlassung, sich wieder für düie katholi=
sche Geistlichkeit einzusetzen. Einige © Patronatsherren hatten nämlich
1n den Kirchen öffentlichen Gottesdienst verrichten lassen. Nun arT

aber kurfürstliche Absicht, die Katholiken unbedingt bei ihren verirags=
mäßfigen Rechten belassen, und wünschte den OTWUT' e1NeS Vertrags=
bruchs unbedingt vermeiden. Wohl stand den Patronatsherren frei,
1n ihren Häusern und sonstigen KRäumen einen Prediger halten urn
daselbst Gottesdienst verrichten un die Sakramente erteilen lassen.
Andererseits ollten aber die kath Geistlichen nicht die gerıingste Einbuße
erleiden und 1 Besitz der Kirchen nicht gestört werden. Coweit 160 Kirchen
besetzt worden und darin Gottesdienst allein oder simultan
abgehalten wurde, War die 'C ungesaumt abzustellen. Da ihm Cn der
Schlechtigkeit der Einwohner viele Klagen kamen, ordnete eiINne all-
gemeine Untersuchung des Kirchen= und Schulwesens d alle Unord=
NUuNng abzuschaffen, die Abgaben die Geistlichkeit ordnen un die
Bürger christlichem Lebenswandel, ueTrT Beachtung des Sonntags
und ZUT Achtung sCcgen Behörden und Geistlichkeit anzuhalten!*).
In seinem etzten Lebensjahr mußte der Kurfürst och einmal 1Nne
Eingabe abschlägig bescheiden. Sie betraf den Wunsch VO  3 Schulzen un
emein« 1n Mittenwalde, \d1i\8 abgebrannte Kirche und Schule wieder aufzu:  =
bauen un einen Jutherischen Prediger zuzulassen. Im SanZzen Kirchspiel
WarTr kıein Mensch katholisch. Nur unterstand Kloster Trebnitz, und

13) Publ 394 12 687.
14) Publ. 356, 35/. 28 687.
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Brandt empfahl, die Bittsteller vorläufig Z Geduld ermahnen, da
erst abzuwarten WT, ob das Kloster wieder einen Geistlichen einsetzen
wollte Sollte darauf verzichten, ware weniger bedenklich. Andern=
falls beständen Bedenken, da den Bittstellern schwergefallen ware,
doppelte geistliche Abgaben entrichten, auch leicht 1Ne Religions=
beschwerde daraus entstehen onnte. Friedrich Wilhelm entschied, sich

die Bestimmungen des Vergleichs en
Kurfürst Friedrich Wilhelm blieb his seinem Tode 1n dem Glauben,
da{iß Leopold sich arı den Deftfensionstraktat halten würde. Als Mai
16838 starb, trat der Kevers atlıs Licht, nd der Wiener Hof verlangte VOl

Kurfürsten Friedrich 111 die Rückgabe des TEe1iSEeS Schwiebus. Nun
eröffnete Friedrich diesen Fall SEeINemM Ministerium und e ihn unter=
suchen mıit dem Ergebnis, „daß der Kevers allen Hausverträgene
wıe nicht minder Wegen der dabei vorgefallenen Umstände und Ränke
nach Recht und (esetz nicht für verbindlich betrachtet werden könne“. Der
Geheime Kat versicherte Friedrich, Frankreich keineswegs selinem Vor=
ganger die Geltendmachung e1INes Anspruchs auf den Kreis Schwiebus Sus>-
erlert und jener eit VON  - e1Nnem Kreise dieses Namens überhaupt keine
Ahnung hatte Der Kurtürst erkannte, daß getäuscht worden WAarT , und
erklärte daraufhin schriftlich dem Geheimen Rat, daß den Kevers wider=
rufe. Er zab selbst Anweisung, beim kaiserlichen Oofe dahingehend VOT:*:

stellig werden, daß der Revers 'hım durch unerlaubte 1ittel einer .  it
abgerungen worden sel1, och nicht Herr .ber Land und Leute Wa un
eiIne Kenntnis 1n den Staatsangelegenheiten besaß; habe VOT:

schwiegen, Schwiebus eine Entschädigung für die schlesischen Fürsten=
tüumer WT, und ihn durch falsche Darstellungen einem Versprechen VOeT:

anlaßt, dem als dl nicht befugt war?!®) Unter solchen Vor:
zeichen unternahm der LEUE Herrscher die Verwaltung des schwiebuser
Kreises.

Die politische Richtung Friedrichs 111 entsprach der des großen Kurfürsten
und Seiner alten ate und Eberhard Danckelmanns, Se1INES ehemaligen Hof=
me1ilisters und spateren Premierministers. Kirchenpolitisch erwarb sich
gerade 1n den Anfangsjahren SE1INeET Kegierung »den europäischen und
deutschen Protestantismus orößte Verdienste. Als Wilhelm 111 Oranien
November 1688 1n England landete, den dem katholischen Hause Stuart
angehörenden Jakob I1 vertrieb und England für den Protestantismus
sicherte, begleiteten ihn brandenburgische Soldaten 1in Erfüllung des ZWI1I:
schen Friedrich Wilhelm und Wilhelm, seinem Neffen, 1688 geschlossenen
Geheimvertrages unter dem Befehl des brandenburgischen Generalissimus
Marschall Schomberg und eckten ihm 1n Holland den Rücken. Er tTrat

15) Publ. 39/, 358 688.
16) KOSerTr 45, 116, 204,
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Ludwig IN entgegen, der TTT selben eit ın Deutschland einfiel und die
Gegenreformation m1t sich brachte, rettete Westfalen und den Niederrhein
VOT den Franzosen, his ndlich auch der den Jesuiten wohlgesinnte Kaiser
Leopold, der das Gelingen der Invasion Wilhelms ranien L1LUT

sah, und andere europäische Miächte eingriffen, UnNn! stellte auch Hiklfstrup=
pen die mi1t Frankreich verbündeten Türken. Die Abneigung
Frankreich, das die Stuarts anerkannt hatte, behielt bei und vererhte 61€e
auf seinen Sohn, au sich einem guten Teil ihre Loyalität gegenüber
dem Kaiserhause erklärt!”).
Hinsichtlich des Landes Schwiebus bestimmte durch Erlaß VO

1688, alles 1n e Stande verbleiben solle, WI1e kraft des m1+t dem
Kaiser abgeschlossenen Traktats bei der Übergabe dies Herzogtums SCWESCNHN
war!®) Der Landadel elt offenbar die eit für gzunstig, sich VO  3 den ihm
lästigen Verpflichtungen des Traktats befreien, sodaß die kath (‚eist=
lichkeit dem Kurfürsten beschwerdeführend berichtete, daß die me1sten
Herren dem Erlaß >8 16857 keine Folge leisteten. Die kath Pfarr=,
Schul= Unı Kirchenbedienten bekämen hast garnichts, un die Stadt Schwie=
bus habe schon das dritte Yahr eine einzIgE Stolgebühr mehr bezahlt. Die
Patronatsherren hätten schon Kirchen sich CNOMUMECN Un ließen darin
ohne behördliche Erlaubnis Gottesdiens+ verrichten. Hierzu meldete Gcul=
tetus, daß VO!  5 der Zeit der bergabe die kurfürstlichen Verordnungen
nicht 11 geringsten befolgt würden und weder dem Ab+t VO  3 Paradies noch
den Pfarrern die geringste Hilfe geschah Ihm schloß sich eın Immediat=
bericht des Statthalters Un der Wirklichen Geheimen ate ın Berlin die
dringend darum baten, den Beschwerden der \k a t'h Kirche 1n Schwiebus
Abhilfe schaffen, zumal die Klagen bereits bis den kaiserlichen U
polnischen Hof gedrungen A1, die das vertragswidrige Verhalten der
schwiebuser Protestanten, das auıch der kurfürstlichen Willensmeinung,
widersprach, mıit Mißfallen. beobachteten. Da VO:  3 diesen beiden Staaten
außenpolitische Verwicklungen drohten und Gefahr Verzuge LE, WI1eS
der Statthalter \d.1€ brandenburgischen Vertretungen ın Wien un Warschau
d 1 kurfürstlichen Namen versichern, da{flß allen Beschwerden abge=
holfen urn der Bestand S W1e e VOT der Übergabe AT, wiederhergestellt
würde. Um dieses Werk nicht länger anstehen lassen un den Ruf des
Kurfürsten 1 Auslande nicht schädigen, Ta 11La  3 Vdi e Ansicht, sobald
alıs möglich Kommigssare ach Schwiebus entsenden, die alle Beschwerden
untersuchen, die Kirchen dem Adel wieder abnehmen, die kath Geistlichen
Unı Kirchendiener wieder einsetzen und die Nachzahlung der ihnen ZU:  =  1
stehenden Gefälle und Stolgebühren VO! Zeitpunkt der Übergabe VeOeT:
anlassen sollten Daäumige sollten durch militärische Exekution dazu ANSC=halten werden!?).
17) Pierson 200, 201, se
18) Publ. 648 19) Publ. 546, 647, 648.
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Der Kurfürst, der gerade VO Kreuzberg bei Bonn aus die Belagerung der
den Franzosen besetzten Stadt leitete, vernahm diesen Bericht mıit

großem Unwillen, da auch der Ansicht WAaT, solche Umstände den aus:

wartigen Landesherren Anlaß yeben könnten, mıit der Unterdrückung der
Evangelischen fortzufahren, Uun: den Vergleich auf jeden Falll mM  u
innehalten wollte. Er billigte daher die dem kaiserlichen und polnischen
Oofe abgegebenen Erklärungen un: ordnete alıle Mafßnahmen treffen,

die unangebrachten Neuerungen unverzüglich wieder abzustellen. Zu
diesem Zweck beauftragte ! die Geh. äte Rhetz und Flemming, sich
umgehend nach Schwiebus begeben, alle bisher VO:  - den Katholiken VOT:

gebrachten Klagen untersuchen UT alles nach dem Stande Z e1t der
Übergabe und vemäß dem mit dem Kaiser abgeschlossenen Vergleich
wieder einzurichten. Insbesondere sollten >die Kirchen den kath. (‚eist  =  =-
ichen wieder eingeraumt, eren Einkünfte geordnet und die Yaumigen
durch Ziwang ZUTrT Zahlung angehalten werden. Falls S1'  ch, W1e ihm Ohren
gekommen WarT, weltlichen Dingen Mißbräuche und Schäden eingeschli=
chen h3üen‚ sollte rdi8 Kommission 6s1€e  E abstellen und dem Kurfürsten ber
alle getroffenen Mafßnahmen berichten?®)
Die Ritterschaft antwortete auf <dme Vorwürtfe der kath Geistlichkeit, dafß
sich nicht verhielte, WI1Ie an 61€e vorgebracht habe, als ob sS1€E
die Kirchen mıiıt Gewalt WEQEBCHNOMNUNECN hätten. Vielmehr hätten ihnen die
kath Pfarrer die Schlüssel und Kirchenornate zugestellt. Teilweise hätten
die Kirchen uch wust und leer gestanden, und weder seien S1E eingeweiht,
och Se1 darin gepredigt worden. 5ie xlaubten daher, 61 besser, S1e
Gottesdienst verwenden, als S1Ee verödet dastehen un vertfallen
lassen. Den kath Pfarrern schuldeten S1e wen1g oder Sarnichts. Was s1e
aber schuldeten, wollten S1e willig zahlen Die Angelegenheit War ach An=
sicht der Kommission seitens der Beschwerdeführer stark übertrieben WOT:

den, un GS1e konnte auch mıit beiden Parteien es 1n ute regeln, setzte die
Stolgebühren fest, raumte die Kirchen wieder den Katholiken ein und
traf Maßnahmen, ihnen 1n Zukunft ihre Rechte sichern. Nachdem
die Evangelischen den Gottesdienst wieder 17 Privathäusern bhalten
mußten, verlangte die Ritterschaft, die Untertanen der Adligen, die
einen Pfarrer aNngeNOMMM hatten, verpflichtet werden sollten, S1C|  h

die Gemeinde des Dortes halten, ın der dieser Pfarrer seinen
Gitz hatte, alle kirchlichen Handlungen durch diesen verrichten lassen,

seinem besseren Unterhalt beizutragen. FEine kurfürstliche eS0=
Iution (15 1689) kam der schwiebuser Ritterschaft+ entgegen, WAar aber
gleichzeitig auf Vd18 Behebung sittlicher Miß£ß£stände berechnet. Jeder Adlige
der seinem Hause predigen Unı die Sakramente erteilen liefß, sollte
eine Untertanen unterrichten, daß S1e bei Vermeidung VO]  3 Gtrafe sich
nicht unter dem Vorwand, die Kirche besuchen, außer Landes begeben,
20) Publ. 649, 650. 19 689



sondern das Wort Giottes 1mMm Hause Ührer Gerichtsobrigkeit hören sollten,
„zumalen S1€e SONSten des Saufens und der Schwelgerei sich befleißigen
und das Geld verzehren“. Doch mußten 6S1e unbedingt den Katholiken die
Stolgebühren entrichten, den Saumigen wurde militärische Exekution
angedroht*!).
Inzwischen ach Schwiebus bedrohliche Nachrichten über Verhand=
lungen gedrungen, die kaiserlicherseits mıit dem Kurfürsten über die Wie:
derabtretung des TEe1iSEeSs Osterreich geführt wurden, un der Magistrat
der Stadt wandte sich eshalb den Statthalter, worauf dieser ihm 1
Sinne des Kurfürsten beruhigend antwortete Gerade gen der schwierigen
Lage, 1n der sich hinsichtlich \dE'S Herzogtums befand, WAarT Friedrich
umso mehr entschlossen, sich streng den Vergleich halten, e  „wei.  len
Wir VOT Gott und Unserem Gewissen nimmermehr würden verantworten
können, Wann Wir OO  O Seelen dergestalt 1n die höchste Seelengefahr
wieder hingeben sollten“22),
Ungeachtet ler Bemühungen der brandenburgischen Regierung, sich
den Vertrag halten, etzten die schwiebuser Evangelischen ihre Anstren:  =
gungen fort, ihre religiöse Lage verbessern. In einer Eingabe baten
sämtliche Schulzen und Einwohner der dem trebnitzer Stift gehörenden
Dörter Skampe, Dornau, Rentschen, Riegersdorf, Mühlbock, Mittenwalde,
Ulbersdorf, chönfeld un Lanken Überlassung einer Pfarre Vor der
Gegenreformation befanden sich 1n diesem Gtiftsbezirk Iutherische Predi=
CT, während jetz katholische gab Obgleich alles, Was diese fOr=
derten, ihnen richtig abgegeben wurde, rhalben WIT bei ihnen nicht den BC=
ringsten Unterricht und Trost, und inder werden darzu nicht in dem
Catechismo unterwiesen, sondern wachsen wI1e das ieh auıf‘“ 5ie baten,
den Pater Skampe, der vorher evangelische Pfarren besaß, dahin
bringen, ihnen 1ne davon überlassen, damit sich dort eın Prediger
halten und, WEe icht 1n einer Kirche, doch 1n einem Hause predigen
und rd1€ Sakramente reichen onne In rd€lf\ en Dörfern -
VO  3 den Amtspersonen abgesehen, nicht mehr als Katholiken vorhan=
den?3). In einer weiteren Eingabe der Gemeinden Skampe, Rentschen,
Dornau und Riegersdorf heißt

„Es ist mit Thränen beklagen, bei dieser allgemeinen großen Drang=
cal des Heiligen Römischen Reichs dem schwiebusischen Kreise manche
schöne und wohlgebauete Gotteshäuser auf den Klosterdörfern des Klosters
Trebnitz und Paradies ohne Besuchung, Eröffnung un den Gebrauch des
heiligen Gottesdienstes kläglich und erbärmlich wWUust und öde stehen MUS=

21) Publ 691, 652
22) Pubil 649, 650
23) Publ 650
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SCILl und kaum des Jahres e1n oder Zzwei Mal VO:  5 den katholischen Geistlichen,
und ıd ohne Erscheinung e1INes einzigen Menschen, veöffnet werden. Die
Ursache ist diese, fast eın römisch=katholischer Mensche allda 1n denen
Kloster=Dörfern befinden ist und dahingegen den Evangelisch=Luthe=
rischen des öffentlichen Gottesdienstes 15 denen Kirchen, welche doch
beiderlei CGottesdiensten ohne einzige Beunruhigung der Röhmisch=Katholi=
schen oTOf se1n, sich des öffentlichen Gottesdienstes gebrauchen
nicht vergonnet wird Und bei derlei Bewandtniss 1St bejammern, da{f
sovie|] Vaterunser unı andere Gebeter- denen alten Leuten (insonderheit
die theils hohen Alters, theils vielmehr bösen etters halber ZAT (sottes  =  -
dienst nicht über die renzen kommen könnten) ingleichen auch die Jugend
V'O  3 vielen göttlichen Betrachtungen und aller anderen Gottseligkeiten abge=
halten un 171 der Erziehung unı Erbauung Gottes Wort jämmerlich verab=
saumet un wI1e das dumme ieh auferzogen werden mussen: da doch des
anjetzo Sai erbärmlichen Zustandes halber niemaln mehr Not beten
MDE denen Ööffentlichen 5Sonns=, Fest=, un! Bettagen stehen die
Kirchen verschlossen, die römisch=katholische Priesterschaft würdigt auch
dieselben keiner Feier und Devotion. Wir aber mussen U11L5 der Kirchen
enthalten und jedoch (abgesehen davon, daß WIT dieselben in baulichen
Würden erhalten müssen), der katholischen Geistlichkeit Decimen un
Accidentien das Ihrige (wie auch gernNEe geschiehet) abführen: da G1€e U1l  n

dafür doch weder predigen och sonstigen ein1ıge Sacra administriren“*?).

Gie baten den Kurfürst, den kath Geistlichen 1n Skampe bewegen, 3881 den
Kirchen ihrer Ortschaften 5onn=, Fest:  s  - Burld= un Bettagen den (;ottes  =  z

dienst durch einen lutherischen Geistlichen abhalten lassen. Dem Pater
würden diese Abgaben weiterhin willigst entrichte+ werden. Friedrich
entschied jedoch, daß die dem del 28 1687 erteilte Konzession
icht auf S1e angewandt un ihnen kein Prediger gestattet werden könne.
Sie könnten aber 1n der Nachbarschaft Gottesdienst teilnehmen und
Kranke VOIL einem Prediger kommunizieren lassen bei vorheriger Unter:  =  —_
richtung ihrer kath Obrigkeit?®).

Ungeachtet SEINES Bemühens, sich streng den Vergleich halten, be=
stand auch Friedrich L11 1 Herzogtum Schwiebus darauf, als oberster
Bischof betrachtet werden, und beanstandete, daß entgegen der akten=
mäßig nachweisbaren Tatsache; die kath Geistlichkeit bei der Über=
gabe des Kreises über Buß= und Bettage, Kirchengebet un Fürbitte für den
Landesherrn und seine Familie unterrichtet wurde, 6S1e dies leugnete, ohne
Zweitel daher, weil 61€e och immer glaubte, niemand anders als den Bischof
VO  5 Breslau als ihr Oberhaupt anerkennen mussen, un: ersuchte die

24) Publ 652—654 Vor. I 1689.
29) Publ 654
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neumärkische Regierung, auf die Beachtung dieser Einrichtungen sehen“®).
Die Sorge aber, S1e könnte wieder ihre Glaubensfreiheit einbüßen, verließ
die Schwiebuser nicht. Im Fruhyahr 1690 drückte die Bürgerschaft der
Stadt ihre Genugtuung darüber alus, daß eın z6jähriger Gewissenszwang
und andere Bedrückungen .  ıch \d€I\ Übergang N Brandenburg beseitigt
und durch Wiedereinrichtung des öffentlichen Gottesdienstes die alten Frei=
heiten wiedererlangt worden selen. Die vVon verschiedenen Orten BC=
DCH und his 1n die SO vermehrten EV Burger erweckten die Hoffnung, daß die
Gtadt+ innerhalb weniger Jahre wieder ihre alte Blüte wiedererlangen werde,
und die Bürgerschaft hätte sich schon stärker vermehrt, wWenn viele nicht
VO Zuzug abgehalten worden waren. Ursache dafür WaTen 17 September

VO  > Teilnehmern letzten Fürstentage Breslan CETSANGSCNE sichere
Nachrichten und das allgemein 1 Schlesien herrschende Gerücht, daß.der Kur-=
fürst ich entschlossen habe, e OOQOO rheinische Gulden den Kreis
wieder den Kaiser abzutreten, weshalb schon Anstalten ZUT Aufbringung
1J1eser Summe getroffen worden selen.

„Gleichwie L1UU solcher bloße Ruf schon diesem Orte nich+ einen geringen
Stof( versetzet, alsıo mMUsSssen WITr nicht minder das unglückselige Pro=
gnosticon stellen, d. auf den erfolgten Falll die alte Seelenangst mı1t weit
orößerer Gewalt auf un115 £allen und WIT die Betrübtesten un:! Elendsten der
SgaNzZen Welt Se1N würden. Allein weil gegen die Zarten Kinder der natürliche
Trieb und Liebe der Eltern heftigsten, sind WIT auch des unterthänig=
ten Vertrauens, werde uns, die WIT unter dero Feigenbaum kaum
durch Erlangung der sicheren Geelenruhe wieder Zu leben angefangen, V
deren Vaterarmen nicht geben, sondern vielmehr Vd16 Erhaltung sovieler
tausend eelen, welche bis daher VOT dero durchlauchtigste Person und

hochlöbliches Kurhaus ihre innbrünstigen Seufzer und Gebet täglich
Got+t geschicket, gnädigst beherzigen

Ferner baten s1e, daß, da der osroße Rathaussaal geCm der angewachsenen
Bürgerschaft Un des sroßen Zulaufs seltens des Landvolkes viel klein
geworden gel, 1n der einer noch brach liegenden GStelle der adt=

Gotteshaus, Pfarrhaus un 1ne Schule erbaut, diese VO  - allen
Lasten freigehalten und, \dfi ihr Vermögen nicht ausreiche, innerhalb un
außerhalb des Kurfürstentums eine Sammlung veranstalte+t werden dürfe“”).
Friedrich genehmigte die Kollekte und forderte 1n einem Erlaß „alle der

Religion zugethane Potentaten, Republiken, Reichsstände und Unsere
Vasallen UTW Unterthanen aller Unserer 1n und außer Reichs habender
Lande“ auf, Bau einer Kirche Un Schule beizutragen*®).
26) Publ. 654, 655
27) Publ. 655 Vor Z 690.
28 Publ. 500, 657 Königsberg, 25 690
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Ungeachtet der Bemühungen des Kurfürsten, sich streng den Vertrag
halten, ng wieder e1ne Beschwerde des Erzpriesters Hancke e1in, der

schon einmal, 16809, Anlaß einer Untersuchung gegeben hatte,
sodaß Friedrich 18 16091 EerNEeUTt eine Kommissıon einsetzte, die, auls

den Katen Dreier Unı Sturm bestehend, unverzüglich ründliche Abhbhilfe
schaffen sollte. Die kath Geistlichen aus den Dörtern erklärten dazu, daß
G1E mıiıt der Klage des Erzpriesters nichts und auıch nichts davon Be=
wuft hätten Es handelte sich vb€1 ihm inen streitbaren, eigenwilligen
Herrn, <dB‘I‘ das Vertragswerk weitestgehend Gunsten se1ines Amtes unı
Se1INner Kirche auslegte. d. £forderte CL, dafß \di€ Kirchenpatrone, da s1e
innerhalb einer sechsmonatigen Frist die vakanten kath Pfarrstellen nicht
wieder besetzt hätten, ihres Patronatrechts für verlustig erklärt un mut
Strafe belegt werden sollten. Ferner nahm alle Einkünfte der vakanten
Pfarreien his ihrer Besetzung für sich aıls Erzpriester 1n Anspruch.
Schließlich forderte die Aushändigung der Schlüssel ler vakanten
Kirchen und ne Verordnung ihrer Instandhaltung, da befürchtete,

die Evangelischen, die sich eigene Bethäuser zulegten, sich nicht mehr
darum kümmern würden. Die VO  5 der Ritterschaft gestanden, daß 61e die
vakanten kath Pfarrstellen bisher nicht besetzt hätten, ga*be1\ aber be=
denken, daß G1E mıit all ihren Untertanen evangelisch selen und da{f 1n all
diesen Dörfern eın einziger Katholik finden sel, aUuSSCNOININ eın Hirt
un e1n Maurer Rentsch, die aber nicht fest ansassıg cselen.
Die Kommission verglich Nitter un Erzpriester miteinander, wobei die
ersten erklärten, die den Katholiken durch den Kezess 16 1689
gesprochenen Kirchen ihm nicht vorenthalten haben der vorenthalten

wollen. Die Kommission stellte fest, sich der Erzpriester der Gtol=
gebühren 1n den erledigten Kirchen und der Gtadt Schwiebus durch Vergleich
begeben habe, wofür die GStadt ihm nebst Küster Taler jährlich entrichte,
un vab der Hoffnung Ausdruck, der Kurfürst dem Erzpriester iın
Zukunft weniger Glauben schenke*?).
Das letzte, 'a's über das schwiebuser Ziwischenspiel vorliegt, 15} eın Erlaß
V, 1602 etr. die Besetzung der durch den des Erzpriesters
vakant gewordenen Präpositur und schliefs+t mıit den Worten: Es muß
aber emsellben alles dasjenige, S se1in VorgängerJ gleicher=
vestalt velassen werden“”, damit nicht ” neuUuen Beschwerden, welche Ihr
jedesmal mit aller Sorgfalt verhüten habt, Anlaß vegeben werde“. Mit
Rücksicht auf \d1€ mit dem vor1ıgen Erzpriester gemachten Erfahrungen
sollte der neue allerdings e1n „gemäfßigter“” Man sein®®)

Der kaiserliche Druck auf den Kurfürsten lie(ß nicht nach Le gelegen=
eit ZO2 sich noch ein1ıge eit hin, und obgleich die brandenburgischen
29) Publ. 69/, 658
30) Publ. 659
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TIruppen 1M Reichskrieg gCcgecn Ludwig XIV. als Verbündete der Geite
der Kaiserlichen kämpften un den egen über die Türken 1n Ungarn
wesentlichen Anteil hatten, beharrte Leopold auf seinem Anspruch. ioch
wWareln größte Anstrengungen se1tens des kaiserlichen Gesandten Fridag un
offene Drohungen des ‚ Aalsers mit der Besetzung des reises notwendig,

Friedrich 111 schließlich Z Nachgeben veranlassen. Die Rückgabe
erfolgte durch den Berlin abgeschlossenen Retraditionsrezess VO

Januar 16094 Um dem Kurfürsten Ersatz £ür die Kriegkosten vgewähren,
erhielt ine orößere Entschädigung, als ursprünglich vorgesehen WAaT,
nämlich ine Geldsumme VO  z 250 OO  O rheinischen Talern und die Anwart=s
schaft auf Ostfriesland, die Grafschaft Limburg und Herrschaft Speckfeld
1n Franken. Trotzdem hefß durch sSeinen Gesandten 1n Wien die Er=
klärung abgeben, dafß „die un Weise, wI1e an ih: sSeEInem friühe=
TE  5 Versprechen veranla{(}t habe, dessen Gültigkeit hebe“ un ach einer
Deduktion VO  > LLL erklärte 6 seinen Ministern bei der Wiederabtretung:
„Ich mufß, wiüll und werde meın Wort halten Das Recht aber Schlesien
auszuführen, will] ich meıinen Nachkommen überlassen, allıs welche \Ch O  O=
dem bei diesen widerrechtlichen Umständen weder verbinden annn och
will”91),
Der Berliner Hof hat SEeINEe Rechte auf Schlesien un das alsche Spiel, das
‚aiser Leopold mıit ihm getrieben, 1n der Folgezeit nicht+ VeETBHCSSECI, ebenso
w1ıe der Wiener Hof sich im klaren darüber dr dafß die preußische Forde=

wiederkehren werde. Um die Aufrechterhaltung des Rechtsanspruchs
auch aäußerlich kundzutun, wurde das Wappen VO  3 Schlesien 1 preußischen
Wappen beibehalten. Die Erörterung der preußischen Ansprüche auch
1mM Jahre MLTE Gegenstand einer Zusicherung, die W:  1en  e für die Stimme
Preußens ZUT Wahl Karls ZUIN ‚aiser xab, doch ar G1e ach der Wahl
bald VELZCSSEN.: Friedrich 11 außert sich zum Berliner Vertrag 1656 Der
Verzicht des großen Kurfürsten auf die schlesischen Herzogtümer
die Abtretung VO  3 chwiebus WäÄärTe gültig SCWESECI, „Wenn nicht durch die
schwärzeste Treulosigkeit der Wiener Hof diesen Ersatz dem Sohn ( —
selben eit entrissen hätte, ın der ihn dem Vater gewährte Dadurch,
daß der Ersatz, der den Verzicht begründete,' zurückgegeben wurde, leben
unllLseTe Rechte als (sanzes wieder auf, und der a mit dem Kurfürsten
riedrich Wilhelm getatigte Rechtsakt wurde nichtig”. Wien War niemals
willens, den Vertrag en, un da beider Vertragsteile wahrer Wille
£1 dem Rechtsgeschäft icht vorhanden W War ungültig??). 50 xalb
Wien Preußen einen Rechtsgrund 1ın die and, der den Einmarsch Preußens
1n Schlesien völkerrechtlich untermauerte, unı ach 46 Jahren erneuten
Gewissenszwangs konnten sich die Schwiebuser dann endgültig der Glau=
bensfreiheit erfreuen.

Dr phıl Georg Jaeckel
31) Fix 101, KOser FEL
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